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Jahreskreisschreiben 2012
Informationen und Weisungen zur Subventionierung

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit 2008 erfolgt die Finanzierung der Berufsbildung an die Kantone voflumfanglich nach dem neuen
Pauschalsystem des Berufsbildungsgesetzes. Die entsprechenden Grundsätze und Prozesse zur
Umsetzung sind im Konzept Uber die finanzielle Aufsicht und PrUfung rn Berufsbildungsbereich1ent
halten.

Das vorliegende Schreiben umfasst — neben den ailgemeinen Hinweisen — erganzende Ausfuhrungen
zum Merkblatt über die Ausrichtung von Pauschalbeitragen an die Kantone, zu den für die Berech
nung der Kantonspauschalen zãhlenden Bildungsverhaltnissen sowie zu den Bauvorhaben.

1. Rechtliche Grundlagen

Grundlagen der Finanzierung bilden das Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 1312.2002 und seine Ver
ordnung (BBV) vom 19.11.2003, das Merkblatt vom 6.2.2008 Uber die Ausrichtung von Pauschalbei
tragen an die Kantone ab 2008 sowie das Konzept vom Januar 2008 über die finanzielle Aufsicht und
Prufung im Berufsbildungsbereich.

1 Konzept “Finanzielte Aufsicht und Prufung gemäss BBG”: Das irn Auftrag des BBT und in Zusammenarbeit mit der Firma
PricewaterhouseCoopers erarbeitete Konzept beschreibt die Grundsatze und Prozesse der finanziellen Aufsicht und PrUfung
gemass BBG. Es ist auf unserer Website unter dem folgenden Link abrufbar:
http;//www.bbt.admin ,ch/dienstleistungen/forrnulare/00391 /index. htrnl?Iang=de
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2. Hinweise und spezielle Weisungen

2.1 Kostenrechnung

Bis April 2012 werden wir den zustandigen kantonalen RechnungsfQhrerinnen und Rechnungsfuh
rem die Unterlagen zur Erhebung des Rechnungsjahres 2011 zustellen und sie urn fristgerechte
Einreichung der Kostenrechnung bis spätestens 29. Juni 2012 ersuchen.

Gemass Ziffer 1 unseres Merkblattes vorn 6.22008 Uber die Ausrichtung von Pauschalbeitragen
an die Kantone2 1st zusatzlich zur elektronischen Version em Exemplar der Kostenrechnung mit
zwei Unterschriften zu versehen und als Original an das BBT zu senden. Sie bestatigen die Voll
standigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben (Vieraugenprinzip).

Nach erfolgter Plausibilisierung lhrer Daten werden wir lhnen wie bis anhin ungefahr Ende Sep
tember 2012 einen Entwurf der Kostenrechnung 2011 zur UberprUfung zusenden. Eventuelle Kor
rekturen und Berichtigungen sind uns - wiederum versehen mit zwei Unterschriften - bis spates-
tens 31. Oktober 2012 mitzuteilen. Wir bitten Sie daher unbedingt zu beachten, dass nach dieser
Frist keine Anderungen mehr berucksichtigt werden kOnnen.

Die Kostenerhebung basiert auf dem Rechnungsmodell HRM1. Wir bitten die Kantone, welche be
reits HRM2 verwenden, für die Erhebung 2011 die entsprechenden Konti gemss Gegenuberstel
lung HRM1-HRM2 zu benutzen. Diese wird bis April 2012 den kantonalen Rechnungsfuhrern mit
dem Erhebungstemplate zugestellt.

2.2 Kosten der Höheren Berufsbildung

Letztjahrig fand erneut eine flãchendeckende Piloterhebung Uber die Kosten der hOheren Berufs
bildung mit einer differenzierten resp. erweiterten Kostentragerstruktur (KTR7) statt. Die Daten
des verfeinerten Kostentragers 7.0 (7.1, 7.2 und 7.3) werden im Rahmen der ordentlichen Erhe
bung der Volikostenrechnung der kantonalen Berufsbildung erhoben (analog der Erhebung fur das
Jahr 2010).

2.3 Bildungsverhältnisse, die für die Berechnung der Kantonspauschale zählen

In Absprache mit der SBBK haben wir im Jahre 2008 die Bildungsverhaltnisse festgelegt, die ge
mass Artikel 53 Absatz 1 BBG für die Berechnung der jhrlichen Pauschalbeitrge subventionsbe
rechtigt sind. Das entsprechende Dokument (Umsetzung von Artikel 53 Absatz 1 BBG) ist auf un
serer Webseite unter dem in Fussnote 1 genannten Link abrufbar (Grundbildungsverhaltnisse).

Diese Bestimmungen haben nach wie vor Gultigkeit. Wir bitten Sie aber, Folgendes zu beachten:
Die einzelnen Berufsausbildungen mUssen entweder als “betrieblich orientiert” oder als “vollschu
lisch” definiert sein und entsprechend erfasst werden. Bei Mischformen (betriebliche Ausbildung
und Vollzeitschuljahr) ist das Bundesamt für Statistik (BFS) nicht in der Lage, die Aufteilung in je
dern Fall korrekt vorzunehmen und die Bildungsverhaltnisse nach Uberprufung durch die Kantone
zu validieren. Die Mischformen werden deshalb wahrend der ganzen Ausbildungsdauer entweder
als “betrieblich orientiert” oder als “vollschulisch” berucksichtigt.

2.4 Validierung der Bildungsverhältnisse

Für die Erhebung der bei der Berechnung der Kantonspauschale zahienden Bildungsverhaltnisse
ist das Bundesamt für Statistik (BFS) zustandig. Dieses wird die massgebenden Daten erneut wie
letztes Jahr erheben und den Kantonen zur Liberprufung zustellen.

2 Das Merkblatt uber die Ausrichtung von Pauschalbeitragen yam 62.2008 enthält die Grundlagen der neuen finanziellen
Aufsicht und Prufung irn Berufsbildungsbereich. Diese Bedingungen und Auflagen bilden einen integrierenden Bestandteil der
jãhrlichen Verfugung fur die Auszahlung des Pauschalbeitrages. Das Merkblatt finden Sie auf unserer Webseite unter dern in
Fussnote 1 genannten Link.
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2.5 Einhaltung der Bundesvorschriften

Aufgrund von Ziffer 5 unseres Merkblattes vom 6.2.2008 über die Ausrichtung von Pauschalbei
tragen an die Kantone sowie von Ziffer 4.2.2 unseres Konzeptes “Finanzielle Aufsicht und Prufung
gemass BBG’ gelten nur Bildungsgange als beitragsberechtigt, die sãmtlichen Bundesvorschriften
entsprechen. Alle übrigen Ausbildungsmodelle (z.B. kantonale Bildungsgange oder private, nicht
gemeinnutzige Handelsschulen) sind nicht subventionsberechtigt. Diese Bildungsverhaltnisse zãh
en nicht für die Berechnung des Pauschalbeitrages, und die diesbezUglichen Kosten müssen in
der Kostenrechnung ausgeschieden werden.

3. Bauvorhaben

Altes Recht

Gemäss Artikel 78 BBV werden nur noch Bauvorhaben direkt subventioniert, bei denen das vollstän
dig eingereichte Bauprojekt bis spatestens Ende 2007 beim BBT vorlag.

3.1 Ausfuhrungstermine

Damit die erlassenen ZusicherungsverfUgungen nicht verlangert werden müssen und wir die ent
sprechenden Kredite optimal bewirtschaften kOnnen, benotigen wir dazu eine Ubersicht über die
voraussichtlich noch auszufuhrenden Bauvorhaben. Wir bitten Sie deshaib, uns bei den einge
reichten Bauten und Umnutzungen die aktualisierten voraussichtlichen Ausfuhrungstermine be
kannt zu geben, sofern Sie dies noch nicht getan haben. Ebenso bitten wir Sie, für bereits zugesi
cherte Bauprojekte, die nicht innerhaib eines Jahres begonnen werden kOnnen, die entsprechen
den Fristverlangerungen umgehend zu beantragen.

3.2 Pendente Bauabrechnungen

Zwecks optimaler Begleitung der Bauvorhaben bitten wir Sie, uns den Stand der verfügten, jedoch
noch nicht abgerechneten Projekte bis spätestens 29. Juni 2012 mitzuteilen.

3.3 Teilzahlungsgesuche/Schlusszahlungen

Der für die Investitionen nach altem Recht benOtigte Zahlungskredit geht zu Lasten des jährlichen
Kredites für die Pauschalbeitrage an die Kantone. Da aus technischen Grunden die Zahlungen für
soiche Bauvorhaben jeweils nur bis 31. Oktober des entsprechenden Jahres berücksichtigt wer
den kOnnen, bitten wir Sie, uns hre Teilzahlungsgesuche bis spätestens Ende September 2012
zukommen zu lassen. Spater eintreffende Gesuche werden dem Kredit 2013 belastet.

Diesbezüglich weisen wir Sie darauf hin, dass gemass Artikel 78, Absatz 3 BBV die Bauabrech
nung innerhaib von 10 Jahren nach dem lnkrafttreten des BBG, d.h. bis spatestens Ende 2013,
eingereicht werden muss. Wird die Bauabrechnung spater eingereicht, so kann sie nicht mehr be
arbeitet werden und die Schlusszahlung entfãllt. Auch kOnnen ab diesem Zeitpunkt keine Verln
gerungen in irgend einer Form mehr gewahrt werden.
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3.4 Zweckentfremdung und Verausserung bei Finanzhilfen und Abgeltungen

Bei Bauvorhaben nach altem Recht sind die folgenden verbindlichen Rechtsgrundlagen des Bun
desgesetzes vom 5. Oktober 1990 Uber Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG)
zu beachten:

Art. 10, Buchstabe e, Ziffer 2 (Besondere Grundsãtze)
Zu regein sind die Folgen der Zweckentfremdung und Verausserung von Objekten, an die für ei

ne bestimmte Verwendung Abgeltungen ausgerichtet werden (siehe auch Ziffer 7 unseres Beila
gebattes zum Zusicherungsentscheid, RUckforderungsfrist 30 Jahre).

Art. 29 (Zweckentfremdung und Verausserung bei Finanzhilfen)
1 Wird em Objekt (Grundstück, Baute, Werk, bewegliche Sache) seinem Zweck entfremdet oder

veraussert, so fordert die zustandige BehOrde die Finanzhilfe zurUck. Die Ruckforderung be
misst sich nach dem Verhältnis zwischen der bestimmungsgemassen und der tatsãchlichen
Verwendungsdauer. In Härtefallen kann die Ruckforderung ermassigt werden.

2 Die zustandige Behorde kann bei Verausserungen ganz oder teilweise auf die RUckforderung
verzichten, wenn der Erwerber die Voraussetzungen für die Finanzhilfe erfUllt und alle Verpflich
tungen des Empfangers ubernimmt.
Der Empfanger muss Zweckentfremdungen und Verausserungen unverzUglich der zustandigen
BehOrde schriftlich melden,

Aktuelles Recht

3.5 Rolle des BBT bei grossen Bauvorhaben

Die Baubeitrage werden in der pauschalorientierten Subventionierung der Berufsbildung nicht
mehr separat ausbezahft, sondern sind in der Pauschale des Bundes an die Kantone enthalten.

3.6 Aufsicht und Prufung gemäss neuem BBT-Konzept

Die Kantone sind vor Ort fur eine bedarfsgerechte Infrastruktur und den dafur notwendigen Mittel
einsatz verantwortlich. Im weiteren sind uns Umnutzungen oder Zweckentfremdungen von beste
henden, nach altem Recht subventionierten Gebäuden zu melden (Art. 29 SuG),

4. Auskunft

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beitragswesens stehen Ihnen für alifallige Fragen und Aus
kunfte gerne zur VerfUgung:

Pauschalbeitrage 031 I 322 28 86
josane.bielmannbbtadrrunch Pauschalbeitrage 031 I 322 28 38

Pauschalbeitrage 031 I 322 28 38
Baubeitrage 031 / 324 97 50
Baubeitrage 031 I 322 28 39
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Wir danken Ihnen bestens für Ihre wertvolle Unterstutzung und die konstruktive Zusammenarbeit bei
der Finanzierung der Berufsbiidung.

Freundliche Grüsse

Belinda Walther Weger
Vizedirektorin
Leistungsbereich Berufsbildung
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